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Das (neue)
Sterbeverfügungsgesetz
Rechtliche Orientierung



Aktuelle 

Berichterstattung

https://www.falter.at/zeitung/20250902/ich-will-in-wuerde-sterben-sagt-niki-glattauer
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Ausgangslage /

VfGH Erkenntnis

§ 78 StGB  (alt)

Wer einen anderen dazu verleitet, sich

selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet ,

ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zu fünf Jahren zu bestrafen .



Ausgangslage /

VfGH Erkenntnis

Recht  auf Selbst -

bestimmung

https://www.vfgh.gv.at/medien/Toetung_auf_Verlangen_Mithilfe_am_Suizid.php



Ausgangslage

Internationaler  

Vergleich

https://fachinfos.parlament.gv.at



Sterbeverfügungs-

gesetz

Inkrafttreten: 1.1.2022 



Differenzierung

• Therapie  am  Lebensende  
• Nicht - Beginn oder Beenden von lebenserhaltenden

Maßnahmen wegen Therapieverzicht oder fehlender
(medizinischer) Indikation

• Assistierter  Suizid  /  Sterbeverfügung
• Hilfestellung bei Suizid durch zB Beschaffung einer

tödlichen Substanz
• Letzte Handlung setzt die Person, die es betrifft, selbst

(Handlungskontrolle/Entscheidungsfähigkeit)

• Tötung auf Verlangen
• Letzte Handlung setzt eine andere Person
• In Österreich weiterhin verboten (!)

Therapie  / 

Assistierter Suizid  /

Tötung auf Verlangen



Sterbeverfügung

§ 5 StVfG

In einer Sterbeverfügung ist der

Entschluss der sterbewilligen Person

festzuhalten, ihr Leben selbst zu

beenden.

Sie hat auch die ausdrückliche

Erklärung zu enthalten, dass dieser

Entschluss frei und selbstbestimmt

nach ausführlicher Aufklärung

gefasst wurde.



Sterbeverfügung

ERFORDERLICHE SCHRITTE

Ärztliche  

Aufklärung

Errichtung  / 

Dokumentation

Präparatabgabe

Ziele:    Absicherung einer freien, selbstbestimmten Entscheidung

              Verhinderung von Missbrauch

              Nachvollziehbarkeit



Daten & Zahlen

Sterbeverfügungs -

register



Aktuelle 

Daten & Zahlen

Errichtete Sterbeverfügungen : 772

Abgegebene Präparate : 636

Zurückgegebene Präparate : 99

(je Stand per 1.9.2025 )

Durchgeführte assistierte Suizide :

54 (2022 ) |98 (20 23 ) |112(2024 )

(Statistik Austria)

Sterbeverfügungs -

register

Statistik  Austria



Wer kann eine 

Sterbeverfügung 

errichten?

• Gewöhnlicher  Aufenthalt  in Österreich  oder  

österreichische  Staatsbürgerschaft

und

• Volljährigkeit  (ab  18 Jahren)

und

• Entscheidungsfähigkeit

Persönliche  

Voraussetzungen



Wer kann eine 

Sterbeverfügung 

errichten?

Eine Sterbeverfügung kann nur eine Person

errichten, die

1. an einer unheilbaren, zum Tod führenden

Krankheit oder

2 . an einer schweren, dauerhaften Krankheit

mit anhaltenden Symptomen leidet, deren

Folgen die betroffene Person in ihrer

gesamten Lebensführung dauerhaft

beeinträchtigen ;

wobei die Krankheit einen für die betroffene

Person nicht anders abwendbaren

Leidenszustand mit sich bringt .

§ 6 Abs 3 StVfG



Ärztliche 

Aufklärung

• Aufklärung durch zwei ärztliche Personen,

eine davon mit palliativmedizinischer

Qualifikation

• Bestätigung der Entscheidungsfähigkeit

• Bestätigung bezüglich „freier Wille“

• Aufklärung  über  Alternativen  /  Hilfsangebote

(“Eine  umfassende  Information  über  Alternativen  und  

Hilfsangebote  ist  Voraussetzung  für  eine  selbstbestimmte  

Entscheidung ”)

Gesetzliche  

Vorgaben



Wer kann eine 

Sterbeverfügung 

errichten?

Wenn sich im Rahmen der ärztlichen

Aufklärung ein Hinweis darauf ergibt, dass bei

der sterbewilligen Person eine

krankheitswertige psychische Störung vorliegt,

[…] ist vor der Bestätigung eine Abklärung

dieser Störung einschließlich einer Beratung

durch eine Fachärztin für Psychiatrie,

Psychotherapeutische Medizin oder eine

klinische Psychologin zu veranlassen .

§ 7 Abs 4 StVfG



Mindestfristen

zwischen  Aufklärung 

und Errichtung

1. Ärztliche 
Aufklärung

≥ 12 
Wochen

Errichtung

1. Ärztliche 
Aufklärung

≥ 2 
Wochen

Errichtung

Terminale Phase bereits eingetreten
(ärztliche Bestätigung erforderlich)



Errichtung / 

Dokumentation

• Notar :in oder eine rechtskundige Mitarbeiter :in

der Patientenvertretungen

• Wiedergabe  der  ärztlichen  Aufklärung

• Juristische  Aufklärung

• (straf - ) rechtliche  Grenzen

• Patientenverfügung  /  Vorsorgevollmacht  /  Testament

• Bei Zweifeln an der Entscheidungsfähigkeit ist die

Dokumentation der Errichtung abzulehnen (!)

immer schriftlich  (!) 

Original bei  

sterbewilliger  Person



Errichtung / 

Dokumentation

Sterbeverfügungs -

register



Präparatabgabe

Höchstfrist

Errichtung ≤ 1 Jahr Abgabe



Präparatabgabe

Ein Präparat darf nur von einer

öffentlichen Apotheke […] an die

sterbewillige Person oder eine in

der Sterbeverfügung namentlich

genannte Hilfe leistende Person nach

Vorlage einer wirksamen

Sterbeverfügung abgegeben werden.

• Präparat: Natrium-Pentobarbital

Nur öffentliche  

Apotheken



Präparatabgabe

Sterbeverfügungs -

Präparate -Verordnung



Verwahrung 

des Präparats

Sorgfaltspflichten

• Die sterbewillige Person und die Hilfe leistende Person, der
das Präparat ausgefolgt wurde, haben das Präparat durch
geeignete, den jeweiligen Umständen entsprechende
Maßnahmen gegen eine unbefugte Entnahme zu sichern .

-> bei Verstoß: zivil- und strafrechtliche Haftung möglich

• Daraus resultiert eine Verpflichtung von beispielsweise

Betreibern von Pflegeheimen, den Bewohnern

ausreichende Möglichkeiten einer sicheren Verwahrung

zur Verfügung zu stellen, wenn seitens des Pflegeheims die

Präparate nicht in gesicherte Verwahrung genommen

werden (so ausdrücklich Birklbauer in HB Medizinrecht Kap. I.24.2.1.6 mwN).



Sterbeort

Regierungsvorlage

-> privater Rahmen

(zB Wohnort)

Nach der Konzeption des vorliegenden

Entwurfs soll sich die sterbewillige

Person […] das Präparat bei einer

Apotheke abholen und dieses dann in

dem von ihr gewählten, privaten

Rahmen zu sich nehmen können.



Freiwilligkeit der 

Mitwirkung

Keine natürliche oder juristische

Person ist verpflichtet, eine

Hilfeleistung […] zu erbringen,

eine ärztliche Aufklärung

durchzuführen oder an der

Errichtung einer Sterbeverfügung

mitzuwirken.
§ 2 Abs 1 StVfG

(“Gewissensklausel ”)



Freiwilligkeit der 

Mitwirkung

„Selbst wenn nun Ärzte und 

Apotheken sowie Notare und       

Patientenvertretungen zur 

entsprechenden Dienstleistung 

bereit sind, müssen ihre 

Mitarbeiter nicht mitspielen.“

(Ganner, ÖZPR 2021/107, 183)
§ 2 Abs 1 StVfG



Auszug aus der 

Fachliteratur

herrschende  Auffassung

(zB Neumayr/Resch in 

GmundKomm2  § 2 StVfG  ) 

• Eine dem § 2 Abs 1 entgegenstehende

Verpflichtung zur Mitarbeit darf auch nicht

dienstvertraglich vereinbart werden.

• Es kann Arbeitnehmern dienstvertraglich untersagt

werden, in der Einrichtung selbst Hilfeleistungen bei

der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen

zu erbringen.

• Eine Hilfeleistung außerhalb der Einrichtung (und

außerhalb der Dienstzeit) darf für den

Arbeitnehmer keine nachteiligen Konsequenzen

haben.



Mediale 

Berichterstattung

https://www.derstandard.at/story/3000000205951/pflegeheime-verweigern-bewohnern-assistierten-suizid



Auszug aus der 

Fachliteratur

(keine einheitliche Auffassung)

• […] es auch Einrichtungen wie Heimen unbenommen
bleiben muss, mit den Heimbewohnern zu vereinbaren,
dass (etwa aufgrund der konfessionellen Ausrichtung des
Hauses) im Haus weder eine Hilfeleistung noch eine
ärztliche Aufklärung oder eine Mitwirkung an der
Errichtung einer Sterbeverfügung erfolgen darf
(vgl Neumayr/Resch in GmundKomm2 § 2 StVfG Rz 3).

• Daraus resultiert, dass Klauseln in Heimverträgen, die

beispielsweise die bloße Duldung der Durchführung eines

Suizids in den Räumlichkeiten der Einrichtung untersagen,

nicht wirksam vereinbart werden können, zumal sie

sittenwidrig sind (überwiegende Auffassung).



Auszug aus der 

Fachliteratur

• Die fehlende Verpflichtung zur Suizidunterstützung
räumt juristischen Personen kein Recht ein, einen frei
verantworteten Suizid unter Zwangsandrohung zu
unterbinden (Birklbauer in HB Medizinrecht Kap. I.24.2.7.1 mwN).

• Ein Recht, Sterbewillige mit Gewalt oder durch

angedrohte Konsequenzen wie dem Verlust eines

Heimplatzes von ihrem frei verantworteten Suizid

abzuhalten, räumt § 2 Abs 1 nicht ein (Birklbauer in HB

Medizinrecht Kap. I.24.2.7.1).



Präparatrückgabe

• Bei Auffinden eines Präparats in der Verlassenschaft

eines Verstorbenen ist dies von jedem, der das

Präparat auffindet, unverzüglich der örtlich

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als

Gesundheitsbehörde anzuzeigen .

• Bei Aufgabe des Sterbewillens hat die sterbewillige

Person oder Hilfe leistende Personen das Präparat

möglichst der abgebenden Apotheke zur Entsorgung

zur retournieren.



Assistierter Suizid

Wer eine andere Person dazu verleitet, sich selbst

zu töten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten

bis zu fünf Jahren zu bestrafen .

Ebenso ist zu bestrafen, wer

1. einer minderjährigen Person,

2 . einer Person aus einem verwerflichen Beweg -

grund oder

3. einer Person, die nicht an einer Krankheit im

Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes, leidet oder

die nicht gemäß StVfG ärztlich aufgeklärt wurde,

dazu physisch Hilfe leistet, sich selbst zu töten.

§ 78 StGB  (neu)



Mitwirkung an der 

Selbsttötung

Straflos ist die nicht aus einem verwerflichen

Beweggrund erfolgende physische Hilfeleistung

gegenüber volljährigen und entscheidungsfähigen ,

sterbewilligen Personen, die an einer Krankheit

gemäß StVfG leiden und gemäß § 7 StVfG ärztlich

aufgeklärt wurden.

Straflos ist die rein psychische (moralische)

Hilfeleistung .

mit anderen  Worten:



Aktuelle 

Berichterstattung
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Sterbeverfügung 

und

Gesundheitsberufe

• Präparat wird nicht zur Gänze eingenommen

• Begleitmedikation wird falsch eingenommen

• (selbstinduziertes ) Erbrechen

• Aspiration

• Verlängerter  Sterbeprozess

• ………

Mögliche  

Zwischenfälle



• Notfalldiagnose (sichere Todeszeichen vs

Atem - Kreislaufstillstand vs Lebenszeichen noch

vorhanden? Ansprechbar?)

• Wurde das gesamte Präparat eingenommen?

• Ist das geöffnete Sicherheitsgefäß am

Einsatzort?

• Liegt die Sterbeverfügung am Einsatzort auf?

• Gibt es ergänzend auch eine (verbindliche)

Patientenverfügung?

Mögliche  

Zwischenfälle

Sterbeverfügung 

und

Gesundheitsberufe



• Sterbewillige Person hat noch Lebenszeichen,

gesamtes Präparat eingenommen und

Sterbeverfügung vor Ort / Identität überprüft

- > keine lebensrettenden Maßnahmen einleiten

(ÖGERN - Stellungnahme 2025 / keine Rechtsprechung bisher)

• In allen Zweifelsfällen sind indizierte

lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten

(Grundsatz : in dubio pro vita )

Mögliche  

Zwischenfälle

Sterbeverfügung 

und

Gesundheitsberufe



• Verdacht auf Fremdverschulden: 

Anzeigepflicht (§ 7 GuKG, § 54 ÄrzteG , § 5a SanG )

• www.ascirs.at (Österreichischen Palliativgesellschaft)

• www.sozialministerium.gv.at

(Sterbeverfügung - Leitfaden für die Praxis)

• ÖGERN - Stellungnahme (30 .06 .2025 ) – www .oegern .at

• Literatur zum Thema : Halmich , Suizid, Fehlschlag und die Rolle der

Retter, in ÖGERN (Hrsg ), Selbstbestimmung in Grenzsituationen

(2022 ) 115ff .

Sterbeverfügung 

und

Gesundheitsberufe

Weiterführende 

Informationen

(Auswahl )

http://www.ascirs.at/
http://www.ascirs.at/
http://www.sozialministerium.gv.at/
http://www.sozialministerium.gv.at/


Vielen Dank!

Dr. Maximilian Burkowski
Burkowski Rechtsanwälte (GesbR)

mb@burkowski.net



Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Inhalte und
Informationen übernommen .

Die Folien sind im Zusammenhang mit dem mündlichen Vortrag am 5.11.202 5
zu sehen .

Im Einzelfall wird eine juristische Beratung, zB bei Rechtsanwält :innen oder
Notar:innen empfohlen .
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